
Anmeldung, Einladung und 
Berichtsheftkontrolle zur 

Gesellenprüfung



Bevor der Anmeldungsprozess zur 
Gesellenprüfung Teil 2 beginnt, erhalten die 
Auszubildenden im Vorfeld eine E-Mail (auf die 
E-Mail-Adresse, welche der Auszubildende in 
der Azubiheft-App angegeben hat), mit der 
Bitte sich das Formular „Versorgungsvorschlag 
für den betrieblichen Auftrag“ in der Azubiheft-
App aus dem Musterordner herunterzuladen,
diesen auszufüllen und bis zur angegebenen
Frist wieder im Ordner „Anmeldung zur 
Gesellenprüfung“ hochzuladen.



Die Auszubildenden erhalten von der Landesinnung Bayern für Orthopädie-
Technik eine E-Mail (auf die E-Mail-Adresse, welche der Auszubildende in 
der Azubiheft-App angegeben hat), mit den Informationen zur Anmeldung 
zur Gesellenprüfung, Rücksendefristen für die Anträge sowie den Hinweis 
sich die Formulare in der Azubiheft-App aus dem Musterordner 
herunterzuladen. 



Der Auszubildende findet im Bereich AddOn unter der Kachel „Erw. Profil“… 



…die „Musterordner zur Gesellenprüfung Teil 1 bzw. Teil 2“.



Im ersten Schritt müssen sich die Auszubildenden die in der E-Mail 
aufgeführten Formulare aus dem Musterordner herunterladen. 

Über das „Auge“ können die 
angegebenen Formulare 
heruntergeladen werden.



Spätestens bis zu der in der E-Mail angegebenen Rücksendefrist muss das 
Anmeldeformular sowie alle weiteren geforderten Unterlagen ausgefüllt und 
in dem Ordner „Anmeldung zur Gesellenprüfung“ wieder hochgeladen 
werden. Die Formulare können online ausgefüllt werden. Bitte beachten Sie, 
dass alle erforderlichen Unterschriften geleistet werden müssen.
(Auch eventuelle Anträge für einen Nachteilsausgleich müssen bis zur 
angegebenen Frist in diesen Ordner hochgeladen werden.)



Bei Eingang der Anmeldung zur Gesellenprüfung bei der Landesinnung 
Bayern für Orthopädie-Technik wird von der Innung über die Azubiheft-App 
überprüft, ob das Berichtsheft bis zu diesem Zeitpunkt vom Auszubildenden 
vollständig geführt und alle Berichte vom Ausbilder genehmigt wurden. 

Bitte beachten Sie, dass für jede Tätigkeit eine entsprechende Zeitangabe 
angegeben sein muss.



Ist das Berichtsheft ordnungsgemäß und vollständig geführt, wird der 
Auszubildende zur Prüfung zugelassen und erhält die Einladung zur Prüfung.

Sollte das Berichtsheft zu diesem Zeitpunkt unvollständig sein, sind die 
Zulassungsvoraussetzungen zur Gesellenprüfung nicht erfüllt. Der 
Auszubildende erhält keine Einladung und wird nicht zur Prüfung zugelassen.



Auch nach der Anmeldung müssen die Berichte bis zum Tag der Prüfung 
weiter vom Auszubildenden geführt und vom Ausbilder genehmigt werden.



Wenn alle Anmeldungen und Berichtshefte geprüft wurden, erhalten die 
Auszubildenden eine weitere E-Mail mit der Mitteilung der Zulassung, den 
genauen Prüfungsterminen sowie weiteren detaillierten Informationen zur 
Gesellenprüfung.



Außerdem wird in der E-Mail darauf hingewiesen sich weitere 
Formulare aus dem Musterordner herunterzuladen.

Über das „Auge“ können die 
angegebenen Formulare 
heruntergeladen werden.



Zeitgleich mit den Auszubildenden werden auch die Ausbilder per E-Mail 
über die Azubiheft-App informiert, dass die Unterlagen mit den 
angegebenen Fristen eingereicht werden müssen bzw. die Einladungen mit 
den genauen Terminen an die Auszubildenden verschickt wurden.



Vorlage des Online-Berichtshefts zur 
Gesellenprüfung



Während der Gesprächssimulation (GP1) bzw. des Fachgesprächs (GP2) 
werden die Berichtshefte durch die Prüfer kontrolliert. Das heißt ein 
Smartphone oder digitales Endgerät mit Ihrer Azubiheft-App ist unbedingt 
mitzuführen.

Sollte sich während der Prüfung herausstellen, dass die Berichtshefteinträge 
inkonsistent sind, kann es zu einem rückwirkenden Entzug der Zulassung 
kommen. 



Für die Kontrollen während der Prüfung können die Prüfer direkt über einen 
QR-Code auf das Berichtsheft zugreifen:



Hierfür muss der Auszubildende vor der Prüfung einen QR-Code 
generieren:
Am Tag der Prüfung öffnet der Auszubildende sein Profil.



Über diesen Button wird der QR-Code generiert.

Wenn keine Internetverbindung besteht, einfach einen Screenshot machen oder die Seite ausdrucken. 
Der QR-Code ist den ganzen Tag gültig.



Nachdem der Prüfer den QR-Code gescannt hat, 
öffnet sich dem Prüfer diese Übersicht.

Möchte der Prüfer direkt in das Berichtsheft schauen, 
kann es hier als PDF-Datei heruntergeladen werden.



Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an die 
Landesinnung Bayern für Orthopädie-Technik

Marion Thaler
Tel.: 089 544655-12
mthaler@lib-ot.de

wenden.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg für Ihre Prüfungen!


